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Gesetz- im» Verordnungsblatt
für das

bestehend au8 den gefürstetem Grafschasiv^ Görz und Gradišča, der Markgrafschast Istrien 

und der mdjjsMhtfltttfSitrefi Stadt Triest mit ihrem Gebiete.

Jahrgang 18

IV . S  t ü ck.

Sl i i sgcgebcn und  v e r sende t  am 12. A p r i l  1877.

«

Kundmachung der k. k. küstenlandischc» Statthalterei in 
' 'Srieft vom 25. März 1877,

womit die Verordnung des k. k. Ober-LandeSgcrichtcs in Triest vom f>. December 1876 
9i. 2749 an die mit der Anlage der neuen Grundbücher in der gefürsteten Grafschaft 
Görz und GradiSca, dann in der Markgrafschaft Istrien betrauten Gerichte, bezüglich der 
Löschung oder Nichtübertragnng intabulirter Grundlasten oder GrnndentlastnngS-Capitalien

verlautbart wird.

Durch die Vorschriften über die Durchführung der Grundentlastung ist ungeordnet 
worden, daß die aufgehobenen Grundlasten in den öffentlichen Büchern von Amtswegen 
gelöscht und die an deren Stelle tretenden Entschädignugsforderuugeu gleichfalls von Amts* 
wegen bücherlich sichergestellt werden.

Die Anwendung dieser Bestimmungen ist in den meisten Ländern im Verordnungswege 
suSpendirt worden, weil man erkannte, daß die rechtlichen Wirkungen der Grundentlastung 
von der Vornahme der bücherlichen Amtshandlungen unabhängig sind.

In  Beziehung auf die Entschädigungsforderungen kann es nach §. 22 des Gesetzes 
vom 4. März 1849 R. G. B l. N. 152 und nach der Verordnung vom 29. September
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1852 R. G. B l. N. 198 keinem Zweifel unterliegen, daß diesen Forderungen eine allen 
bücherlich sichergcstellten Forderungen vorangehende gesetzliche Hypothek zukounnt, für welche 
eine bücherliche Sichcrstellung nicht erforderlich ist. Ebenso zweifellos ist cs, daß die aufge. 
hobcnen Grundlasten, ohne Rücksicht daraus, ob sic in dem öffentlichen Buche gelöscht werden 
oder nicht, zu bestehen auf gehört haben. Es handelt sich eben hiebei um Verhältnisse, welche 
dem Gebiete des öffentlichen Rechtes angehören, und welche überhaupt nicht bestimmt sind, 
einen Gegenstand deS öffentlichen Buches zu bilden.

Die Vornahme bücherlicher Amtshandlungen kann demnach aus Anlaß der Grundent- 
lastung nur zu dem Zwecke in's Auge gefaßt werden, um den bücherlichen Stand mit dem 
durch die Grundcntlastung geschaffenen Zustand in Einklang zu bringen.

Die Erreichung dieses Zweckes glaubte mau mit Rücksicht auf die Größe der den Be
hörden daraus erwachsenden Arbeit auf die Zeit der Anlegung der neuen Grundbücher auf- 
schieben zu sollen.

Diese Zeit ist nun gekommen, und cs handelt sich jetzt darum, die nöthigcu Einleitungen 
zu treffen, damit die durch die Grundcntlastnug aufgehobenen Lasten nicht mehr in die neuen 
Grundbücher übertragen werden, und damit diejenigen Ungleichheiten nicht länger fortdauern, 
welche daraus entstanden, daß die früher erwähnten bücherlichen Amtshandlungen theils auö- 
geführt wurden, theils aber in Folge der cingctrctcncn SuSpcndirung unterblieben sind.

Um nun in dieser Hinsicht sowohl für die Gerichte als für die ändern beteiligten 
Behörden die möglichste Vereinfachung des Geschäftsganges zu erzielen, verordne ich in Folge 
hohen Jnstiz-Ministerial-ErlasscS vom 2. März l. I .  Z. 2636 im Einverständnisse mit dem 
Präsidium der k. k. Statthaltern und mit den LandeSausschüssen von Görz und Parenzo 
wie folgt:

1. Sobald von einem Bezirksgerichte der gefürsteten Grafschaft Görz und GradiSea 
oder von einem Bezirksgerichte der Markgrasschaft Istrien, bei welcher Grundbücher schon 
jetzt bestehen, die Arbeiten zur Anlegung der neuen Grundbücher für eine Catastralgemeindc 
des Bezirkes in Angriff genommen werden, ist davon die Mittheilung an das Vorgesetzte 
Gerichtshof-Präsidium, welches die Arbeiten der Grnndbuchsanlcgnng zu leiten hat, zu machen.

2. Die Bezirksgerichte, bei welchen Grundbücher bestehen, haben ans dem eigenen 
Gruudbnchc, beziehentlich ans der Landtafcl in Laibach, zu erheben, ob und zu Gunsten 
welcher Berechtigten in dieser Catastralgemcinde Grundlasten bücherlich hasten, ebenso ob auf 
den Liegenschaften dieser Catastralgemcinde GrundentlastnngS Capitalicn sichergcstellt sind. DaS 
Ergcbniß dieser Erhebung ist mit der ad 1 erwähnten Mittheilung dem Vorgesetzten Gerichts- 
hof-Präsidium bekannt zu geben.

3. Handelt cs sich um eine Catastralgemcinde, welche zur Landtafcl in Görz gehört, 
wird das Gerichtshof-Präsidium die Erhebungen ad 2 durch das Krcisgcricht in Görz veranlassen.

4. Die Gerichtshof-Präsidien werden die erhaltene Anzeige über die Inangriffnahme 
der Arbeiten zur Anlegung der Grundbücher in einer Catastralgemcinde der k. k. Statthaltcrci 
und dem betreffenden Landesansschusse mittheilcn und damit die weitere Mitthcilnng verbinden, 
und zwar au die k. k. Statthaltcrci, ob und welche Grundkosten auf Liegenschaften der 
Catastralgemcinde büchcrlick) haften, und an den LandesanSschuß, ob und welche Grnndcnt- 
zastungScapitalicn auf Liegenschaften der Catastralgemeinde sichergestellt sind.
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5. Bon der k. k. Statthaltcrci beziehentlich vom LandeSanSschufse wird eS abhängen, ob 
die Löschung der bücherlich cingctragcncii Grundlastcn und GrnndcntlastungS Capitalien oder 
nur die Unterlassung der Uebcrtragung dieser Grundlastcn und Grundcntlastungs-Capitalien in 
die neuen Grundbücher veranlaßt werden wolle.

6. Wenn die Löschung angcsucht wird, haben sic das Preisgericht in Görz beziehentlich 
die Bezirksgerichte, bei welchen Grundbücher schon jetzt bestehen, über einfaches Ansuchen der 
k. k. Statthaltcrci oder des Landesausschusses auszuführcn und insbesondere zur Löschung 
der Grundlastcn nicht die Mitthcilnng der individuellen, für jede einzelne Realität ausgeser- 
tigtcn GruudcutlastungS.Erkenntnisse zu verlangen, sondern sich mit der Mittheilung der 
cunnilativ vorliegenden Grnudcntlastmrgs Aussprüchc zu begnügen und ebenso in Bezug auf 
die Löschung der Grundcutlastinigs-Capitalicn ob den in einer Catastralgemcindc gelegenen 
Realitäten die Einbringung eines einzigen, die ganze Catastralgemcindc umfassenden Ansuchens 
als ausreichend anzusehen.

7. Sollte cS aber vorgczogcn werden, ohne vorhcrgcgangene Löschung zu bewirken, daß 
die bücherlich eingetragenen Grundlastcn oder Grundcutlastnngs-Capitalien in das neue Grund
buch nicht übertragen werden, so genügt cs, wenn in Betreff der Grundlasten die k. k. 
Statthaltcrci und in Betreff der Grundcntlastungs-Capitalien der Landesausschnß dem Preis
gerichte in Görz, beziehentlich den Bezirksgerichten, bei welchen Grundbücher schon jetzt be
stehen, erklärt, welche Grundlastcn, beziehentlich Grundentlastungs-Capitalien keinen Gegenstand 
des Grundbuches zu bilden haben, und es wird dem zu Folge dem Preisgerichte beziehentlich 
dem Bezirksgerichte obliegen, die Uebcrtragung der betreffenden Eintragungen in die neuen 
Grundbücher in analoger Anwendung der Bestimmungen über die Fälle, tu denen eine lieber* 
tragmtg zu unterbleiben hat, zu unterlassen.

Dies wird dem löblichen Landcsgcrichts^Präsidium in Triest, den löblichen Preisgerichts* 
Präsidien in Görz und Rovigno, den Bezirksgerichten der gefürsteten Grafschaft Görz und 
Gradišča mit Einschluß des stirbt, dcl Bezirksgerichtes in Görz und den Bezirksgerichten 
in Albona, Capodistria, Castclnnovo, Pinzucute, Pisino und BoloSea zur Darnachachtung 
mitgetheilt.

Pinv m. p.




